
STADT MÜNNERSTADT 

 

Antrag auf Genehmigung und Abnahme eines zusätzlichen Wasserzählers 
nach § 10 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Münnerstadt; 

 

Zum    wird für das Grundstück    

  ,    

Fl.Nr.    

zur Ermittlung der nicht in die Entwässerungseinrichtung, aber dem Grundstück 
zugeführten Wassermenge, die Genehmigung und Abnahme eines zusätzlichen 
Wasserzählers beantragt. Der zu zählende Verbrauch dient der Gartenbewässerung, 

  

  

  

  

 

Dem Antragsteller ist bekannt, dass 

1. Veränderungen unverzüglich der Stadt mitzuteilen sind; 

2. die Einleitung das durch den zusätzlichen Wasserzähler gezählten und 
bezogenen Wassers in die Entwässerungseinrichtung der Stadt unzulässig ist; 

3. Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
mit einer Geldbuße geahndet werden können; 

4. er die Kosten für den Erwerb, Einbau und Unterhalt zu tragen hat. 

 

Münnerstadt, den    

 

   

   

   

 

    

 Unterschrift Antragsteller 

 

Vor Einbau des Wasserzählers ist die Einbaustelle mit dem städt. Wasserwerk 
Tel. 0171/7601444 abzuklären. Nach dem Einbau ist dem städt. Wasserwerk 
mitzuteilen, dass dieser abgenommen werden kann. 

Ohne Abnahme durch das Wasserwerk ist eine Befreiung von der 
Kanalbenutzungsgebühr nicht möglich. 



 

An Wasserwerk 

 

Anlage: Antrag   vom   

 

 

Stellungnahme 

 

Besichtigt am:   

 

Einbaustelle:   

  

  

  

  

  

 

eingebaut am:    

 

Zählerstand:   

 

 

   

 Wasserwerk 

 

 

  

 

 

zurück an Amt 11 

 

 


